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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1975

Norm

ABGB §579

Rechtssatz

Die Konversion einer ungültigen letztwilligen Erklärung setzt denknotwendig voraus, daß der Erblasser in Testierabsicht

seinen letzten Willen erklärt hat. Sie kann selbstverständlich nur dann zu einem Ergebnis führen, wenn jene

Formerfordernisse erfüllt sind, die für die Form gelten, in welche das wegen Formmangels unwirksame Rechtsgeschäft

konvertiert werden soll ( Weiss in Klang 2.Auflage III 316 ).
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